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schildert in Verbindung mit Norberts Kerkerhaft zu Arnsberg11). Von 
Norberts Gefangenschaft weiß die Geschichte jedoch nichts.

Für Gottfried bedeutete der Tod des Schwiegervaters zunächst noch 
kein Ende der Schwierigkeiten, es tauchten vielmehr neue auf, als Jutta, 
wohl um die Erbschaft des Vaters anzutreten, sich aus dem Kloster ent­
führen ließ11). Für die Sicherheit Cappenbergs war das zwar keine 
ernsthafte Gefährdung mehr, und auf die Arnsberger Erbaussichten hatte 
Gottfried ohnehin schon verzichtet14), aber sein Klostereintritt wurde 
durch Juttas Flucht in Frage gestellt; besagen doch die Kirchengesetze, 
daß kein Verheirateter ohne die Zustimmung des Partners in ein Kloster 
eintreten darf, weil dieser dadurch ebenfalls zur Ehelosigkeit gezwungen 
wird15). Als es Gottfried endlich gelang, Jutta dem Entführer zu ent­
reißen, hatte er gegen Gerüchte zu kämpfen, die besagten, er habe die 
Ehe wieder aufgenommen. Erst als er mit Mühe Jutta wieder ins Kloster 
gebracht hatte) konnte er die zur Bestreitung seiner Unkosten noch 
zurückbehaltenen Güter Cappenberg übertragen, seine Ministerialen dem 
Bischof von Münster übergeben und selbst in Cappenberg eintreten. 
Das mag, wenn der Tod Friedrichs von Arnsberg am 11. Februar 1124 
erfolgte, zwischen Sommer 1124 und Anfang 1125 gewesen sein, also 
nur gut zwei Jahre vor seinem Tod am 27. Januar 1127. Ein Jahr 
davon verbrachte er in Pr6montre, und zwar von Herbst 1125 bis 
Herbst 1126. Als er dort die niederen Weihen erhalten hatte, rief ihn 
Norbert zu sich nach Magdeburg, wo er inzwischen Erzbischof geworden 
war. Ob Gottfried zwischendurch noch kurz in Cappenberg war, steht 
nicht fest. Die Viten berichten jedoch nichts von einer Tätigkeit 
Gottfrieds in Cappenberg, die seinem Weihegrad entsprochen hätte, nur 
von Werken der Demut und Nächstenliebe, vom Bau eines Hospitals 
und von der „Gabe der Tränen“11). Daß die Viten von Gottfrieds
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